
125 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Ausgedruckt am 14. 5. 1987 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom xx. xx. 1987, mit dem 
das Bundes-Personalvertretungsgesetz geän

dert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundes-Personalvertretungsgesetz, BGBl. 
Nr. 133/1967, zuletzt geändert durch das Bundes

, gesetz BGBl. Nr. 295/1985, wird wie folgt geän
dert: 

1. § 1 Abs. 1 lautet: 

,,§ 1. (1) Dieser Abschnitt gilt, soweit die Ab
schnitte II, II a, III und V keine Sonderregelungen 
enthalten, für alle Dienststellen des Bundes, nicht 
jedoch für jene Betriebe, auf die der 11. Teil des 
Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr.2211974, 
anzuwenden ist." 

2. Im § 2 Abs. 3 und im § 39 Abs. 5 werden 
jeweils die Worte "Gewerkschaft der öffentlich 
Bediensteten" durch die Worte "Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst" ersetzt. 

3. Im § 3 Abs.5 wird das Wort "Obmann" 
jeweils durch das Wort "Vorsitzenden" ersetzt. 

4. Im § 6 Abs. 4 wird der Ausdruck "der 
Obmann" durch den Ausdruck "der Vorsitzende" 
ersetzt. 

5. § 6 Abs. 9 lautet: 

,,(9) Ist bei Beginn der Dienststellenversammlung 
weniger als die Hälfte der Bediensteten anwesend, 
so ist eine halbe Stunde zuzuwarten. Nach Ablauf 
dieser Zeit ist die Dienststellenversammlung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden stimmbe
rechtigten Bediensteten beschlußfähig. Wurde 
jedoch die Dienststellenversammlung zu einem im 
§ 5 Abs. 2 ,lit. b angeführten Zweck einberufen, so 
ist innerhalb einer Woche neuerlich eine Dienststel
lenversammlung mit diesem Tagesordnungspunkt 
einzuberufen." 

6. § 9 Abs. 1 lit. f lautet: 

"f) bei der Gewährung von Vorschüssen und 
Aushilfen, bei anderen Maßnahmen der 
sozialen Betreuung der Bediensteten und bei ' 
der Erstellung von Grundsätzen über die 
Gewährung von Belohnungen;" 

7. Im § 9 Abs. 1 wird am Ende der lit. m der 
Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und fol
gende lit. n angefügt: 

"n) bei der Auswahl von Bediensteten für eine 
nicht bloß vorübergehende Verwendung an 
Bildschirmarbeitsplätzen. " 

8. Im § 9 Abs.2 entfällt am Ende der lit. d der 
Punkt und es w.ird angefügt: 

"und von Systemen zur automationsunterstützten 
Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von 
personenbezogenen Daten der Bediensteten, die 
über die Ermittlung von allgemeinen Angaben zur 
Person oder über' die Ermittlung von fachlichen 
Voraussetzungen hinausgehen." 

9. § 9 Abs. 3 lit. f lautet: 

"f) die gewährten Belohnungen." 

10. In § 10 Abs. 5 letzter Satz wird die Zitierung 
;,lit. h, i, kund 1" durch die Zitierung "lit. h, i, k, 1 
und n" ersetzt. 

11. Im § 10,Abs. 7 wird nach dem zweiten Satz 
eingefügt: 

"Entspricht der Leiter der Zentralstelle dem Ver
langen des Zentralausschusses nicht binnen zwei 
Wochen, so kann der Zentralausschuß den Antrag 
binnen weiteren zwei Wochen bei der Personalver
tretungs-Aufsichtskommission stellen." 

12. Dem § 10 Abs. 9 wird angefügt: 

"Die Frist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem 
der betroffene Bedienstete von der Gesetzesverlet
zung Kenntnis erlangt hat, spätestens jedoch sechs 
Monate nach dem Tag, mit dessen Ablauf das 
Dienstverhältnis durch die Maßnahme gemäß § 9 
Abs. 1 lit. i endet." 
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13. § 10 a Abs. 1 lautet: 

,,§ 10 a. (1) Der Leiter der Dienststelle hat den 
Personalvertretern die Einsicht und Abschrift
nahme (Ablichtung) der Akten oder Aktenteile . 
oder der automationsunterstützt aufgezeichneten 
Dienstnehmerdaten zu gestatten, deren Kenntnis 
zur Erfüllung der der Personalvertretung im § 9 
übertragenen Aufgaben erforderlich ist." 

14. § 10 a Abs. 2 letzter Satz lautet( 

"Die Einsichtnahme in einen Personalakt und in 
automationsunterstützt aufgezeichnete Dienstneh
merdaten ist nur mit Zustimmung des betroffenen 
Bediensteten zulässig." 

15. § 11 Abs. 1 lautet: 

,,§ 11. (1) Am Sitze folgender Dienststellen sind 
Fachausschüsse zu errichten: 

1. beim Bundeskanzleramt für die Bediensteten 
der Untersuchungsanstalten der Bundes
staatlichen Sanitätsverwaltung; 

2. bei den Landesgendarmeriekommanden für . 
die Bediensteten der Bundesgendarmerie ; 

3. bei der Bundespolizeidirektion Wien drei, 
und zwar je einer für die Bediensteten der 
Sicherheitswache, einer für die Bediensteten 
des Kriminaldienstes und einer für die son
stigen Bediensteten; 

4. bei den Oberlandesgerichten für alle Bedien
steten, ausgenommen für jene des Justiz
wachdienstes einschließlich des Dienstes der 
Jugenderzieher und der übrigen Bedienste
ten an Justizanstalten; 

5. bei den Landesschulräten je drei, und zwar 
je einer für 
a) die beim Landesschulrat und den nachge

ordneten Dienststellen verwendeten Bun
desbediensteten, ausgenommen die an 
Schulen und Schülerheimen verwendeten 
Bundeslehrer und Bundeserzieher; 

b) die Bundeslehrer an den dem Landes
schulrat unterstehenden allgemeinbilden
den Schulen und Pädagogischen Institu
ten (Religionspädagogischen Instituten) 
sowie die Bundeserzieher an Schülerhei
men, die ausschließlich oder vorwiegend· 
für Schüler dieser Schulen bestimmt sind; 

c) die Bundeslehrer an den dem Landes
schulrat unterstehenden berufsbildenden 
Schulen und Anstalten der Lehrerbildung 
und der Erzieherbildung (mit Ausnahme 
der Pädagogischen Institute) sowie die 
Bundeserzieher an Schülerheimen, die 
ausschließlich oder vorwiegend für Schü
ler dieser Schulen bestimmt sind; 

6. bei den Landesarbeitsämtern; 
7. beim Zehtralarbeitsinspektorat; 
8. bei den Finanzlandesdirektionen je zwei, 

und zwar einer für die Bediensteten des Zoll
wachdienstes und einer für die sonstigen 
Bediensteten; 

9. beim Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten zwei, und zwar einer für 
die Bediensteten der Bundesbaudirektion 
Wien für Wien, Niederösterreich und Bur
genland, der Burghauptmannschaft und der 
Schloßverwaltungen samt Tiergarten und 
einer für die Bediensteten der Bundesgebäu
deverwaltungen II; 

10. bei der Wasserstraßendirektion; 
11. beim Bundesamt für Eich- und Vermes

sungswesen ; 
12. bei den Korpskommanden des Bundeshee

res, und zwar je ein Fachausschuß für alle 
Bediensteten im örtlichen Wirkungsbereich 
eines jeden Militärkommandos, das im örtli
chen Befehlsbereich des jeweiligen Korps
kommandos gelegen ist; ausgenommen die 
Bediensteten im Befehlsbereich des Kom
mandos der Fliegerdivision, die Bediensteten 
des Heeres-Materialamtes und seiner nach
geordneten Dienststellen, die Bediensteten 
der Akademien und Schulen sowie der dem 
Bundesministerium für Landesverteidigung 
unmittelbar unterstellten Anstalten; 

13. beim Kommando der Fliegerdivision; 
14. beim Heeres-Materialamt; 
15. beim Militärkommando Wien." 

16. § 11 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Gehören am Tag der Ausschreibung der 
Wahl des Fachausschusses dem Fachausschußbe
reich weniger als 500 Bedienstete an, so besteht der 
Fachausschuß aus vier Mitgliedern. Die Zahl der 
Mitglieder des Fachausschusses erhöht sich für je 
500 Bedienstete um je ein Mitglied, höchstens 
jedoch auf acht Mitglieder. § 8 Abs. 2 letzter Satz 
und Abs. 3 ist anzuwenden." 

17. § 13 Abs. 1 lautet: 

,,§ 13. (1) Am Sitz der ZentralstelIen sind fol
gende Zentralausschüsse einzurichten: 

1. beim Bundeskanzleramt zwei, und zwar einer 
für die Bediensteten der Gesundheitsverwal
tung und einer für die sonstigen Bediensteten 
dieses Ressorts; 

2. beim Bundesministerium für Inneres vier, und 
zwar je einer für die Bediensteten, die bei 
einer Dienststelle der Bundesgendarmerie ver
wendet werden (Bedienstete der Bundesgen
darmerie ), einer für die Bediensteten der 
Sicherheitswache, einer für die Bediensteten 
des Kriminaldienstes und einer für die sonsti
gen Bediensteten; 

3. beim Bundesministerium für Justiz drei, und 
zwar je einer für 
a) die Staatsanwälte; 
b) die Bediensteten des Justizwachdienstes 

einschließlich des Dienstes der Erzieher 
an Justizanstalten sowie der Bewährungs
hilfe und der übrigen Bediensteten an 
Justizanstalten ; 

c) die sonstigen Bediensteten; 
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4. beim Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Sport drei, und zwar je einer für 
a) die Bundeslehrer an allgemeinbildenden 

Schulen, Pädagogischen Akademien und 
Pädagogischen Instituten sowie die Bun
deserzieher an Schülerheimen, die aus
schließlich oder vorwiegend für Schüler 
dieser Schulen bestimmt sind; 

b) die Bundeslehrer an berufsbildenden 
Schulen und Anstalten der Lehrerbildung 
und der Erzieherbildung (mit Ausnahme 
der Pädagogischen Aka~emien und Päd
agogischen Institute) sowie die Bundeser
zieher an Schülerheimen, die ausschließ
lich oder vorwiegend für Schüler dieser 
Schulen bestimmt sind; 

c) die beim Bundesministerium für Unter
richt, Kunst und Sport und den nachge
ordneten Dienststellen verwendeten Bun
desbediensteten, ausgenommen die an 
Schulen und Schülerheimen verwendeten 
Bundeslehrer und Bundeserzieher; 

5. beim Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales zwei, und zwar einer für die Bedien
steten der Arbeitsämter und einer für die son
stigen Bediensteten dieses Ressorts; 

6. beim Bundesministerium für Finanzen zwei, 
und zwar einer für die Bediensteten des Zoll
wachdienstes und einer für die sonstigen 
Bediensteten; 

7. beim Bundesministerium für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr zwei, und zwar einer für 
die Bediensteten des Bundesamtes für Zivil
luftfahrt und einer für-die sonstigen Bedien
steten dieses Ressorts; 

8. beim Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung zwei, und zwar einer für die 
Hochschullehrer und einer für die sonstigen 
Bediensteten; 

9. bei den übrigen Bundesministerien je einer." 

18. § 13 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Gehören am Tag der Ausschreibung de~ 
Wahl des Zentralausschusses dem Zentralausschuß
bereich weniger als 2 000 Bedienstete an, so besteht 
der Zentralausschuß aus vier Mitgliedern. Die Zahl 
der Mitglieder des Zentralausschusses erhöht sich 
bis zu 4 000 Bediensteten für je 1 000 Bedienstete 
und ab 4 000 Bedienstete für je 2 000 Bedienstete 
jeweils um ein Mitglied, höchstens jedoch auf 12 
Mitglieder. § 8 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3 ist 
sinngemäß anzuwenden." 

19. Im § 14 Abs. 1 lit. e wird die Zitierung ,,§ 27 
Abs.3" durch die Zitierung ,,§ 27 Abs.4" ersetzt. 

20. § 16 Abs. 2 letzter Satz lautet: 

"Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestel
len, das das Mitglied im Verhinderungsfalle ver
tritt." 

21. § 19 lautet: 

,,§ 19. § 21 ist auf den Dienststellen(Fach-, Zen
tral)wahlausschuß sinngemäß mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß im Falle des Ruhens oder Erlö
schens der Mitgliedschaft zum Wahlausschuß an 
die Stelle des ausscheidenden Mitgliedes das 
Ersatzmitglied und, wenn ein solches nicht vorhan
den ist, der von der Wählergruppe, die das aus
scheidende Mitglied entsandt hat, namhaft zu 
machende Bedienstete tritt sowie daß das Ruhen 
oder Erlöschen der Mitgliedschaft zum Dienststel
len(Fach-, Zentral)wahlausschuß vom Zentralwahl
ausschuß auch von Amts wegen festgestellt werden 
kann. § 26 Abs. 5 ist sinngemäß anzuwenden." 

22. An die Stelle des § 20 Abs. 3 zweiter Satz tre
ten folgende Bestimmungen: 

"Die Wahlvorschläge dürfen nicht mehr Bewerber 
(Kandidaten) als die dreifache Anzahl der bei der 
Wahl zu vergebenden Mandate enthalten. Enthält 
der Wahlvorschlag mehr Kandidaten, so gelten 
jene, die die dreifache Zahl der zu vergebenden 
Mandate überschreiten, als nicht angeführt." 

23. § 20 Abs. 11 lautet: 

,,(11) Die auf einem Wahlvorschlag den gewähl
ten Mitgliedern des Dienststellenausschusses fol
genden Wahlwerber gelten als Ersatzmitglieder für 
diese Mitglieder. Scheidet das Ersatzmitglied aus 
dem Dienststellenausschuß aus, weil der Grund des 
Ruhens der Mitgliedschaft jenes Mitgliedes des 
Dienststellenausschusses, an dessen Stelle es getre
ten ist, wegfällt, so tritt es wieder an seine 
ursprüngliche Stelle auf der Liste der Ersatzmitglie
der." 

24. Im § 20 Abs. 15 wird nach dem ersten Satz 
eingefügt: 

,,Abschriften dieser Verständigung sind an die 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst zu senden." 

25. § 21 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Während der Dauer einer Dienstenthebung 
(Suspendierung), eines strafgerichdichen Verfah
rens (ausgenommen wegen eines Privatanklagede
liktes) oder eines Disziplinarverfahrens darf das 
Mitglied eines Dienststellen(Fach-, Zentral)aus
schusses seine Funktion nur dann ausüben, wenn es 
der Aussch~ß, dem das Mitglied angehört, einstim
mig beschließt; sonst ruht seine Funktion." 

26. § 21 Abs.4 und 5 lautet: 

,,(4) Erlischt die Mitgliedschaft zum Dienststel
len(Fach-, Zentral)ausschuß, so tritt an die Stelle 
des ausscheidenden Mitgliedes ein nichtgewählter 
Kandidat des Wahlvorschlages, der das ausschei
dende Mitglied enthielt. Die Auswahl aus der Liste 
der nichtgewählten Kandidaten (Ersatzmitglieder) 
haben die verbleibenden gewählten Kandidaten des 
gleichen Wahlvorschlages durch Mehrheitsbe
schluß zu treffen. Wird innerhalb von zwei 
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Wochen eine solche Auswahl nicht getroffen, so 
tritt an die Stelle des ausscheidenden Mitgliedes der 
nach der Reihenfolge nächste nichtberufene Kandi
dat jenes Wahlvorschlages, der das ausscheidende 
Mitglied enthielt. Lehnt in diesem Falle ein Ersatz
mitglied die Berufung zum Mitglied des Dienststel
len(Fach-, Zentral)ausschussesab, so bleibt es den
noch in der Reihe auf der Liste der Ersatzmitglie
der. 

(5) Abs. 4 gilt sinngemäß auch für die Dauer des 
Ruhens der Mitgliedschaft (Abs. 1 und 2). Fällt der 
Grund des Ruhens der Mitgliedschaft weg, so tritt 
das Ersatzmitglied wieder an seine ursprüngliche 
Stelle auf der Liste der Ersatzmitglieder." 

27. § 22 Abs. 1 vorletzter und letzter Satz lautet: 

"In der ersten Sitzung wählt der Dienststellenaus
schuß aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und sei
nen (seine) Stellvertreter sowie den (die) Schrift
führer. Gehören zwei Drittel des Dienststellenaus
schusses nicht ein und derselben Wählergruppe an, 
so ist der (von mehreren der erste) V orsitzenden
stellvertreter aus jener Wählergruppe zu wählen, 
die bei der Wahl als zweitstärkste hervorgegangen 
ist; diesfalls hat die stärkste Wählergruppe 
Anspruch auf den Vorsitzenden. Die Stärke einer 
Wählergruppe ist nach der Anzahl ihrer Mandate 
im Dienststellenausschuß, bei gleichem Mandats
stand nach der Zahl der für sie abgegebenen Wäh
lerstimmen zu beurteilen." 

28. Im § 22 Abs. 2 werden die Worte "Obmann" 
und "Obmannes" jeweils durch das Wort "Vorsit
zenden" ersetzt. 

29. Im § 22 Abs.3 werden die Worte "einen 
Ersatzmann" durch die Worte "ein Ersatzmitglied" 
ersetzt. 

30. Dem § 22 Abs. 4 wird angefügt: 

/ "Bei Stimmengleichheit ist die Meinung angenom
. men, für die der Vorsitzende gestimmt· hat, sofern 

er der stimmen stärksten Wählergruppe angehört." 

31. Nach § 27 Abs. 2 wird eingefügt: 
,,(3) Die Abs. 1 und 2 sind 
1. für die Dauer der Vertretung eines Mitgliedes 

des Personalvertretungsorganes und 
2. bis zum Ablauf von drei Monaten nach Been-

digung dieser Tätigkeit . 
auf den Vertreter sinngemäß anzuwenden, wenn 
die Vertretungstätigkeit mindestens zwei Wochen 
ununterbrochen gedauert hat und der Dienststel
lenleiter von Beginn und Ende der Vertretung ohne 
unnötigen Aufschub in Kenntnis gesetzt wurde." 

32. Im § 27 erhalten die Abs.3 und 4 die 
Bezeichnung ,,(4)" und ,,(5)". 

33. Dem § 28 Abs. 1. wird angefügt: 
,,§ 27 Abs. 3 ist anzuwenden." 

34. Im § 29 Abs. 2 lit. a und c werden jeweils die 
Worte "Obmänner" durch die Worte "Vorsitzen
den" ersetzt. 

35. § 30 Abs. 1 lautet: 

,,§30. (1) In Dienststellen, in denen gemäß § 8 
Abs. 1 keine Dienststellenausschüsse gewählt wer
den, sind, sofern in der Dienststelle mindestens fünf 
Bundesbedienstete beschäftigt sind, Vertrauensper
sonen zu wählen. In Dienststellen mit fünf bis neun 
Bundesbediensteten ist eine Vertrauensperson, in 
Dienststellen mit 10 bis 19 Bundesbediensteten sind 
zwei Vertrauenspersonen zu wählen. Für jede Ver
trauensperson ist gleichzeitig eine Vertretung zu 
wählen. § 8 Abs. 3 gilt sinngemäß." 

36. Im § 31 Abs.2 werden die Worte "kein 
Ersatzmann" durch die Worte "keine Vertretung" 
ersetzt. 

37. § 33 entfällt. 

38. Dem § 35 wird angefügt: 

,,(3) Bundeslehrer, auf die Abs.2 anzuwenden 
ist, sind berechtigt, gleichzeitig mit der Wahl nach 
Abs. 2 Vertrauenspersonen an der Schule zu wäh
len, der sie zur Dienstleistung zugeteilt sind, wenn 
der private Schulerhalter dem zugestimmt hat. Für 
die Anzahl, die Aufgaben und die Wahl der Ver
trauenspersonen gelten die Bestimmungen über den 
Dienststdlenausschuß mit der Abweichung, daß die 
Wahl bei dem nach Abs. 2 zuständigen Wahlaus
schuß durchzuführen ist." 

39. § 37 erhält die Bezeichnung ,,(1)". Als neuer 
Abs.2 wird angefügt: 

,,(2) Bedienstete mit österreichischer Staatsbür
gerschaft, die bei österreichischen Dienststellen im 
Ausland verwendet werden, dürfen ihre Stimme 
entweder auf dem Weg durch die Post (§ 20 Abs. 7) 
oder unter Benützung der Dienst- oder Kurierpost 
abgeben." 

40. Im § 39 Abs.2 wird das Wort "Ersatzmän
ner" jeweils durch das Wort "Ersatzmitglieder" 
ersetzt. 

41. (Verfassungsbestimmung) Im § 39 Abs. 3 
wird das Wort "Ersatzmänner" durch das Wort 
"Ersatzmitglieder" ersetzt. 

42. Im § 42 werden die Zitierungen ,,§ 1 des Lan
deslehrer-Dienstgesetzes, BGB!. Nr. 245/1962, § 1 
des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer
Dienstgesetzes, BGB!. Nr. 176/1966," durch die 
Zitierungen ,,§ 1 des Landeslehrer-Dienstrechtsge
setzes 1984, BGB!.. Nr. 302, § 1 des Land- und 
forstwirtschaftiichen Landeslehrer-Dienstrechtsge
setzes 1985, BGB!. Nr. 296," ersetzt. 

Artikel 11 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
die Bundesregierung, in Angelegenheiten jedoch,. 
die nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers 
betreffen, dieser Bundesminister beti:aut. 
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VORBLATT 

Problem: 

Ziel: 

a) Anläßlich der im November 1987 stattfindenden Personalvertretungswahlen hat die Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst eine Reihe von Novellierungswünschen angemeldet. 

b) Durch die Novelle zum.Bundesministeriengesetz im Jahre 1987 sind Unterschiede in der Diktion 
entstanden. Erfahrungen bei der Wahl der Ausschüsse und der Vorsitzenden der Ausschüsse sind 
zu berücksichtigen. 

Anpassung der Diktion an geänderte Rechtsvorschriften, Klärung verschiedener in der Praxis aufge
tretener Rechtsprobleme und Ergänzungen der Aufgaben der Personalvertretung. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine. 

2 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält 
eine Ergänzung der Aufgaben der Personal
vertretung, 
Änderungen der Bestimmurigen über die 
Wahl der Vorsitzenden und der Zahl der 
wahlberechtigten Bediensteten für den Fach
und Zentralausschuß, 
die Klärung verschiedener in der Praxis auf
tretender Rechtsprobleme, 
eine Anpassung der Diktion an geänderte 
Rechtsvorschriften und 
den Ersatz geschlechtsspezifischer Bezeich
nungen durch geschlechtsneutrale. 

Die Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers zur 
Erlassung eines dem" Entwud entsprechenden Bun
desgesetzes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 16 B
VG. 

Art. I Z 41 ist eine Verfassungsbestimmung, da 
sie die Vedassungsbestimmung des § 39 Abs. 3 
PVG ändert. 

Der vorliegende Gesetzentwurf berücksichtigt 
das Ergebnis der Verhandlungen zwischen der Ver
waltung und der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst. 

11. Besonderer Teil 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes 
wird bemerkt: 

Zu Art. I Z 1: 

Der durch die PVG-Novelle BGBI. Ne. 334/ 
1979 eingefügte Abschnitt 11 a wird in die Zitierung 
in § 1 Abs. 1 eingefügt. 

Zu Art. I Z 2: 

Durch diese Bestimmung wird der statutenmäßi
gen Namensänderung der Gewerkschaft Rechnung 
getragen. 

Zu Art. I Z 3, 4, 20, 21,23,26 bis 29, 34, 40 und 41: 

Der Begriff "Obmann" soll so wie in Art. 11 der 
Novelle zum Arbeitsvedassungsgesetz, BGBI. 
Nr. 394/1986, durch die Bezeichnung "Vorsitzen
der" ersetzt werden. An die Stelle des Begriffes 

"Ersatzmann" tritt der geschlechtsneutr~le Begriff 
"Ersatzmitglied" . 

Zu Art. I Z 5: 

Wurde eme Dienststellenversammlung aus
schließlich zur Behandlung von Berichten des 
Dienststellenausschusses (§ S Abs. 2 lit. a) einberu
fen, so hat sich die Bestimmung als unzweckmäßig 
erwiesen, daß bei Beschlußunfähigkeit zwingend 
eine Neueinberufung der Dienststellenversamm
lung zu edolgen hat. Die Neuregelung entspricht 
nicht nur dem § 49 Abs. 3 des Arbeitsvedassungsge
setzes, sondern hat auch einen kostensparenden 
Effekt. Nur dann, wenn die Dienststellenversamm
lung zur Beschlußfassung über die Enthebung des 
Dienststellenausschusses (§ 5 Abs. 2 lit. b) einberu
fen wurde, soll die bisherige Regelung, daß die 
Dienststellenversammlung neu einzuberufen ist, 
beibehalten werden. 

Zu Art. I Z 6: 

Bei innerbetrieblichen Maßnahmen kommt der 
Personalvertretung ein umfassendes Mitwirkungs
recht zu. Die Gewährung von Vorschüssen und 
Aushilfen betrifft derart wichtige soziale Betreu
ungsmaßnahmen, daß der Personalvertretung ein 
unmittelbares Mitwirkungsrecht eingeräumt wer
den soll. Dies trifft auch auf andere Maßnahmen 
der sozialen Betreuung, wie zB den Mittagstisch, 
Impfaktionen, zu. Die Mitwirkung bei der Gewäh
rung von Belohnungen soll auf die Erstellung von 
Grundsätzen beschränkt bleiben. . 

ZuArt.IZ7: 

Während vor kurzer Zeit Bildschirmgeräte noch 
sehr selten im Bundesdienst anzutreffen waren, hat 
diese moderne Bürotechnik nunmehr fast überall 
im Bundesbereich Einzug gehalten. Zur Förderung 
der Chancengleichheit bei der Auswahl von Bedien
steten für Bildschirmarbeitsplätze soll der Personal
vertretung ein Mitwirkungsrecht eingeräumt wer
den. 

Zu Art~ I Z 8: 

Von der Herstellung des Einvernehmens mit der 
Personalvertretung soll die automationsunter-
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stützte Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung 
von personenbezogenen Daten ausgenommen blei
ben, die lediglich allgemeine Angaben zur Person 
des Bediensteten und seiner fachlichen V orausset
zungen zum Gegenstand hat. Diese Regelung ist 
dem § 96 ades Arbeitsverfassungsgesetzes, BGB!. 
Nr.22/1974, nachgebildet. Über die Einführung 
von Systemen, die darüber hinausgehen, wie etwa 
zur Beurteilung der Bediensteten, müßte das Ein
vernehmen mit der Personalvertretung hergestellt 
werden. 

Zu Art. I Z 9: 

Da für die Gewährung von Vorschüssen und 
Aushilfen nunmehr ein Mitwirkungsrecht des 
Dienststellenausschusses gemäß § 9 Abs. 1 vorgese
hen ist, kann die schriftliche Mitteilung an den 
Dienststellenausschuß entfallen. 

Zu Art. I Z 10: 

Durch die Z 7 soll dem Dienststellenausschuß 
ein Mitwirkungsrecht bei der Auswahl von Bedien
steten für Bildschirmarbeitsplätze eingeräumt wer
den. Da mit der Besetzung dieser Arbeitsplätze aus 
dienstlichen Gründen nicht so lange zugewartet 
werden kann, bis über allfällige Einwendungen und 
Gegenvorschläge endgültig abgesprochen wurde, 
soll dieses Mitwirkungsrecht in die Zitierung jener 
Maßnahmen aufgenommen werden, hinsichtlich 
derer der Dienststellenausschuß nicht verlangen 
kann, daß sie bis zur endgültigen Entscheidung zu. 
unterbleiben haben. 

Zu Art. I Z 11: 

Beantragt der Leiter der Zentralstelle nicht bin
nen zwei Wochen bei der Personalvertretungs-Auf
sichtskommission das Gutachten, soll dem Zentral
ausschuß auch ein Antragsrecht eingeräumt wer
den. Von diesem Antragsrecht muß binnen weite
ren zwei Wochen Gebrauch gemacht werden. 

Zu Art. I Z 12: 

Gemäß § 9 Abs. 1 lit. i hat der Dienststellenaus
schuß ein Mitwirkungsrecht bei der Auflösung des 
Dienstverhältnisses durch Entlassung oder Kündi
gung durch den Dienstgeber und bei der einver
ständlichen Auflösung des Dienstverhältnisses. § 10 
Abs. 9 sieht dazu vor, daß eine solche Maßnahme, 
die unter Verletzung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes getroffen worden ist, auf Grund 
eines Antrages des betroffenen Bediensteten für 
rechts unwirksam zu erklären ist, wenn der Antrag 
(die Klage) innerhalb von sechs Wochen gestellt 

. (eingebracht) wird. Der derzeit geItende Text des 
§ 10 Abs. 9 enthält weder eine Regelung über den 
Beginn dieser sechswöchigen Frist noch eine 
Bestimmung darüber, wie lange ein solcher Antrag 
eingebracht werden kann. Durch den dem § 10 
Abs. 9 angefügten letzten Satz soll diesbezüglich 
Klarheit geschaffen werden. 

Zu Art. I Z 13 und 14: 

Durch diese Bestimmungen soll das Recht der 
Personalvertreter auf die Einsicht in automations
unterstützt aufgezeichnete Dienstnehmerdaten aus
gedehnt werden. Sie soll jedoch nur mit Zustim
mung des betroffenen Bediensteten möglich sein. 

Zu Art. I Z 15 und 17: 

Durch diese Änderungen werden die Bezeich
nungen der Fachausschüsse und der Zentralaus
schüsse an die geänderten Organisationsbezeich
nungen angepaßt. 

Zu Art. I Z 16 und 18: 

Die Zahl der Fach- und Zentralausschußmitglie
der soll sich nach der am Wahlausschreibungstag 
vorhandenen Zahl der Bediensteten richten und 
nicht wie bisher nach der Zahl der wahlberechtig
ten Bediensteten. Dies bedeutet eine Angleichung 
an § 8 Abs. 2 über die Zahl der zu wählenden 
Dienststellenausschußmitglieder. Dadurch sollen in 
der Praxis immer wieder auftretende Probleme ver
mieden werden, die sich dadurch ergeben haben, 
daß nach Rechtskraft der Wählerverzeichnisse 
andere Mandatszahlen errechnet wurden als seiner
zeit bei der ersten Wahlkundmachung vom Dienst
stellenwahlausschuß auf Grund der von der Dienst
behörde mitgeteilten Bedienstetenzah!. 

Zu Art. I Z 19: 

Die Änderung der Zitierung berücksichtigt die 
Einfügung eines Abs. 3 in den § 27. 

Zu Art. I Z 22: 

Die Erweiterung der höchstzulässigen Kandida
tenzahl auf die dreifache Anzahl der zu vergeben
den Mandate soll bewirken, daß beim Ausscheiden 
von Personalvertretern während der vierjährigen 
Funktionsperiode ausreichend Kandidaten zur Ver
fügung· stehen. 

Zu Art. I Z 24: 

Eine Abschrift dieser Verständigung an den 
Dienstgeber soll auch der Gewerkschaft Öffentli
cher Dienst übermittelt werden. 

Zu Art. I Z 25: 

Durch die willkürliche Erhebung von Privatan
klagen von Einzelpersonen könnten Personalver
treter, wenn auch nur zeitlich begrenzt, von ihrer 
Funktion entfernt werden. Während eines strafge
richtlichen Verfahrens auf Grund einer Privatan
klage soll es daher zu keinem Ruhen der Funktion 
von Personalvertretern mehr kommen. 

Zu Art. I Z 27: 

Die Neufassung des letzten Satzes soll Klarstel
lungen schaffen, die auf Grund der Rech,tspre-
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chung des Verwaltungsgerichtshofes (siehe die 
Erkenntnisse vom 10.12. 1968, Zl. 563/68 und 
677 /68) und der Personalvertretungs-Aufsichts
kommission (siehe Erkenntnis vom 19.9. 1977, GZ 
A 13-PVAK/77) erforderlich sind. 

Zu Art. I Z 30: 

Die vorliegende Bestimmung, wonach bei 
Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag geben soll, ist dem § 6 Abs. 4 des 
Ausschreibungsgesetzes, BGBL Nr.700/1974, 
nachgebildet. Nur dann, wenn sowohl die Zahl der 
Wählerstimmen als auch die Zahl der Mandate völ
lig gleich ist, soll die bisherige Regelung, daß kein 
Beschluß zustande gekommen ist, weiter gelten. 

Zu Art. I Z 31 bis 33: 

Die Ersatzmitglieder der Personalvertretungs
ausschüsse und der Wahlausschüsse werden in die 
fUr Personalvertreter geltenden Schutzbestimmun
gen während der Dauer der Vertretung uIl:d bis 
zum Ablauf von drei Monaten nach Beendigung 
dieser Tätigkeit einbezogen. 

Zu Art. I Z 35: 
-

Diese Bestimmung wird lediglich stilistisch geän
dert. 

Zu Art. I Z 36: 

Die Worte "kein Ersatzmann" werden durch 
eine geschlechtsneutrale Formulierung ersetzt. 

Zu Art. I Z 37: 

Dieser Paragraph ist infolge Zeitablaufes gegen-
standslos geworden. . 

Zu Art. I Z 38: 

Die Bundeslehrer an den Privatschulen fallen 
nicht in den Anwendungsbereich des PVG, weil sie 
nicht an Dienststellen des Bundes beschäftigt sind. 
Sie waren daher nach § 35 Abs. 2 nur zur Wahl des 
Fach- und Zentralausschusses berechtigt. Durch die 
Anfügung des Abs. 3 soll ihnen die Möglichkeit 
geboten werden, Vertrauenspersonen als ~,Anlauf.: 
stelle" an ihrer Schule zu wählen. Durch die Verle
gung der Wahl an die be~ B~ndesdienststellen 
errichteten Wahlausschüsse Wird elfieBeiastung des 
Schulerhalters vermieden. Überdies soll der Schul
erhalter durch das Erfordernis seiner Zustimmung 
eingebunden werden. 

Zu Art. I Z 39: 

Da aus entfernten österreichischen Vertretungs
behörden ein zeitgerechtes Einlangen der Briefum
schläge bei den Dienststelle?wahlausschüss~n nur 
durch die Benützung der Dlenst- oder Kunerpost 
gewährleistet werden kann, wird diese Möglichkeit 
der Stimmabgabe im Gesetz verankert. 

Zu Art. I Z 42: 

Die Zitierungsänderungen sind infolge der· i 
Änderung der entsprechenden Gesetze notwendig .. 
geworden. . 
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Textgegenüberstellung 

In die nachfolgende Textgegenüberstellung werden Neuregelungen, denen kein bisheriger Text gegenübersteht, nicht aufgenommen. 

PVG 

neu 

Art. I Z 1: 

§ 1. (1) Dieser Abschnitt gilt, soweit die Abschnitte 11, 11 a, III und V keine 
Sonderregelungen enthalten, für alle Dienststellen des Bundes, nicht jedoch für 
jene Betriebe, auf die der H. Teil des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBI. Nr. 221 
1974, anzuwenden ist. ' 

Art. I Z 2: 

§ 2. (3) Der Aufgabenbereich anderer gesetzlicher und auf freiwilliger Mit
gliedschaft beruhender Berufsvereinigungen (zB Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst) wird durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

§ 39. (5) Macht die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst innerhalb von vier 
Wochen nach Aufforderung durch den Bundeskanzler den Dienstnehmervertre
ter nicht namhaft, so obliegt die Namhaftmachung dem Bundeskanzler. 

Art.I Z 3: 

§ 3. (5) Die Gesamtheit der von einem Zentral ausschuß vertretenen Bedienst~
ten besitzt Rechtspersönlichkeit. Die gesetzliche Vertretung obliegt dem V orsit~ 
zenden des Zentralausschusses, in Dienststellen, die keinem Ressort angehören 
(§ 13 Abs. 2), dem Vorsitzenden des Dienststellenausschusses. 

Art. I Z 4 'und 5: 

§ 6. (4) Den Vorsitz in der Dienststellenversammlung führt der Vorsitzende 
des Dienststellenausschusses oder im Fall seiner Verhinderung dessen Stellver
treter, in Dienststellen, in denen keine Dienststellenausschüsse zu bilden sind 
(§ 30 Abs. 1), die Vertrauensperson, und wenn zwei Vertrauenspersonen bestellt 
sind, die an Lebensjahren ältere Vertrauen,sperson. Im Falle der Funktionsunfä
higkeit des Dienststellenausschusses (Vertrauenspersonen) und wenn ein Dienst
stellenausschuß (Vertrauenspersonen) noch nicht besteht, führt den Vorsitz in ' 

alt 

§ 1. (1) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten, soweit die Abschnitte 11, 
111 und V keine Sonderregelungen enthalten, für alle Dienststellen des Bundes, 
ausgenommen jene Betriebe, die unter die Bestimmungen des 11. Teiles des 
Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBI. Nr. 2211974, fallen. 

§ 2. (3) Der Aufgabenbereich anderer gesetzlicher und auf freiwilliger Mit
gliedschaft beruhender Berufsvereinigungen (zB Gewerkschaft der öffentlich 
Bediensteten) wird durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

§ 39. (5) Macht die Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten innerhalb von 
vier Wochen nach Aufforderung durch den Bundeskanzler den Dienstnehmer
vertreter nicht namhaft, so obliegt die Namhaftmachung dem Bundeskanzler. 

§ 3. (5) Die Gesamtheit der von einem Zentral ausschuß vertretenen Bedienste
ten besitzt Rechtspersänlichkeit. Die gesetzliche Vertretung obliegt dem 
Obmann des Zentralausschusses, in Dienststellen, die keinem Ressort angehören 
(§ 1-3 Abs. 2), dem Obmann des Dienststellenausschusses. 

§ 6. (4) Den Vorsitz in der Dienststellenversammlung führt der Obmann des 
Dienststellenausschusses oder im Fall seiner Verhinderung dessen Stellvertreter, 
in Dienststellen, in denen keine Dienststellenausschüsse zu bilden sindt§ 30 
Abs. 1), die Vertrauensperson, und wenn zwei Vertrauenspersonen bestellt sind, 
die an Lebensjahren ältere Vertrauensperson. Im Falle der Funktionsunfähigkeit 
des Dienststellenausschusses (Vertrauenspersonen) und wenn ein Dienststellen
ausschuß (Vertrauenspersonen) noch nicht besteht, führt den Vorsitz in der 
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der Dienststellenversammlung der an Lebensjahren älteste stimmberechtigte 
Bedienstete. 

(9) Ist bei Beginn der Dienststellenversammlung weniger als die Hälfte der 
Bediensteten ;mwesend, so ist eine halbe Stunde zuzuwarten. Nach Ablauf dieser 
Zeit ist die Dienststellenversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesen
den stimmberechtigten Bediensteten beschlußfähig. Wurde jedoch die Dienst
stellenversammlung zu einem im § 5 Abs. 2 lit. b angeführten Zweck einberufen, 
so ist innerhalb einer Woche neuerlich eine Dienststellenversammlung mit die
sem Tagesordnungspunkt einzuberufen. 

Art. I Z 6 bis 9: 

§ 9. (1) Der Dienststellenausschuß ist zur Erfüllung aller jener im § 2 
umschriebenen Aufgaben berufen, die nicht ausdrücklich anderen Einrichtungen 
der Personalvertretung vorbehalten sind. Dabei sind beabsichtigte Maßnahmen 
vor ihrer Durchführung mit dem Ziel einer Verständigung rechtzeitig und einge
hend mit dem Dienststellenausschuß zu verhandeln. In diesem Sinne obliegt dem 
Dienststellenausschuß insbesondere die Mitwirkung: 

f) bei der Gewährung von Vorschüssen und Aushilfen, bei anderen Maßnah
men der sozialen Betreuung der Bediensteten und bei der Erstellung von 
Grundsätzen über die Gewährung von Belohnungen; 

m) bei der Feststellung der Verpflichtung zum Ersatz von Übergenüssen und 
der Verpflichtung zum Schadenersatz; 

n) bei der Auswahl von Bediensteten für eine nicht bloß vorübergehende Ver
wendung an Bildschirmarbeitsplätzen. 

(2) Mit dem Dienststellenausschuß ist im Sinne des § 10 das Einvernehmen 
herzustellen: 

a) in allgemeinen Personalangelegenheiten, die nach ihrer Bedeutung nicht 
über den Wirkungsbereich des Dienststellenausschusses hinausgehen; 

b) bei der Erstellung und Änderung des Dienstplanes und der Diensteintei
lung, soweit sich diese über einen längeren Zeitraum bzw. auf mehrere 
Bedienstete bezieht; 

alt 

Dienststellenversammlung der an Lebensjahren älteste stimmberechtigte Bedien
stete. 

(9) Ist eine Dienststellenversammlung beschluß~nfähig, so ist innerhalb einer 
Woche neuerlich eine Dienststellenversammlung einzuberufen, die ohne Rück
sicht auf die Zahl der anwesenden Bediensteten beschlußfähig ist. 

§ 9. (1) Der Dienststellenausschuß ist zur Erfüllung aller jener im § 2 
umschriebenen Aufgaben berufen, die nicht ausdrücklich anderen Einrichtungen 
der Personalvertretung vorbehalten sind. Dabei sind beabsichtigte Maßnahmen 
vor ihrer Durchführung mit dem Ziel einer Verständigung rechtzeitig und einge
hend mit dem Dienststellenausschuß zu verhandeln. In diesem Sinne obliegt dem 

. Dienststellenausschuß insbesondere die Mitwirkung: 

f) bei der Erstellung von Grundsätzen über die Gewährung von Belohnun
gen, Vorschüssen und Aushilfen; 

m) bei der Feststellung der Verpflichtung zum Ersatz von Übergenüssen und 
der Verpflichtung zum Schadenersatz. 

(2) Mit dem Dienststellenausschuß ist im Sinne des § 10 das Einvernehmen 
herzustellen: 

a) in allgemeinen Personalangelegenheiten, die nach ihrer Bedeutung nicht 
über den Wirkungsbereich des Dienststellenausschusses hinausgehen; 

b) bei der Erstellung und Änderung des Dienstplanes und der Diensteintei
lung, soweit sich diese über einen längeren Zeitraum bzw. auf mehrere 
Bedienstete bezieht; 
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c) bei der Urlaubseinteilung oder deren Abänderung; 
cl) bei der Einführung neuer Arbeitsmethoden und von Systemen zur automa

tionsunterstützten Ermittlung, Verarbeitung und Übermittlung von perso
nenbezogenen Daten der Bediensteten, die über die Ermittlung von allge
meinen Angaben zur Person oder über die Ermittlung von fachlichen V or
auss~tzungen hinausgehen. 

(3) Dem Dienststellenausschuß sind schriftlich mitzuteilen: 

. f) die gewährten Belohnungen. 

Art. I Z 10 bis 12: 

§ 10. (5) Kommt eine Verständigung im Sinne des § 9 Abs. 1 oder ein Einver
nehmen im Sinne des § 9 Abs. 2 nicht zustande oder entspricht der Leiter der 
Dienststelle den schriftlichen Einwendungen des Dienststellenausschusses bin
nen zwei Wochen nicht im vollen Umfang, so hat er dies dem Dienststellenaus
schuß unter Angabe der Gründe ohne unnötigen Aufschub schriftlich bekannt
zugeben. Dasselbe gilt, wenn der Leiter der Dienststelle glaubt, schriftlich einge
brachten Anträgen, Anregungen und Vorschlägen des Dienststellenausschusses 
(Abs.4) nicht nachkommen zu können. Wenn es der Dienststellenausschuß in 
diesen Fällen innerhalb einer Frist von zwei Wochen verlangt, so ist die Angele
genheit im Dienstweg der sachlich zuständigen übergeordneten Dienststelle, bei 
der ein für die Angelegenheit zuständiger Fachausschuß errichtet ist, wenn eine 
solche Dienststelle nicht besteht, der Zentralstelle binnen zwei Wochen vorzule
gen. Eine schriftliche Äußerung des Dienststellenausschusses ist in diesem Falle 
dem Vorlage akt anzuschließen. Auf Verlangen des Dienststellenausschusses 
haben Maßnahmen im Sinne des § 9 Abs. 1, ausgenommen die in lit. h, i, k, I und 
n genannten, hinsichtlich der der Dienststellenausschuß Einwendungen oder 
Gegenvorschläge vorgebracht hat, so lange zu unterbleiben, bis über diese Ein
wendungen oder Gegenvorschläge endgültig abgesprochen ist. 

(7) Wird zwischen den sachlich für die Behandlung der Angelegenheit berufe
nen Organen der Zentralstelle und dem zuständigen Zentralausschuß kein Ein-

alt 

c) bei der Urlaubseinteilung oder deren Abänderung; 
d) bei der Einführung neuer Arbeitsmethoden 

(3) Dem Dienststellenausschuß sind schriftlich mitzuteilen: 

f) die gewährten Belohnungen, Vorschüsse und Aushilfen. 

§ 10. (5) Kommt eine Verständigung im Sinne des § 9 Abs. 1 oder ein Einver
nehmen im Sinne des § 9 Abs. 2 nicht zustande oder entspricht der Leiter der 
Dienststelle den schriftlichen Einwendungen des Dienststellenausschusses bin
nen zwei Wochen nicht im vollen Umfang, so hat er dies dem Dienststellenaus
schuß unter Angabe der Gründe ohne unnötigen Aufschub schriftlich bekannt
zugeben. Dasselbe gilt, wenn der Leiter der D,ienststelle glaubt, schriftlich einge
brachten Anträgen, Anregungen und Vorschlägen des Dienststellenausschusses 
(Abs.4) nicht nachkommen zu können. Wenn es der Dienststellenausschuß in 
diesen Fällen innerhalb einer Frist von zwei Wochen verlangt, so ist die Angele
genheit im Dienstweg der sachlich zuständigen übergeordneten Dienststelle, bei 
der ein für die Angelegenheit zuständiger Fachausschuß errichtet ist, wenn eine 
solche Dienststelle nicht besteht, der Zentralstelle binnen zwei Wochen vorzule
gen. Eine schriftliche Äußerung des Dienststellenausschusses ist in diesem Falle 
dem Vorlageakt anzuschließen. Auf Verlangen des Dienststellenausschusses 
haben Maßnahmen im Sinne des § 9 Abs. 1, ausgenommen die in lit. h, i, k und I 
genannten, hinsichtlich der der Dienststellenausschuß Einwendungen oder 
Gegenvorschläge vorgebracht hat, so lange zu unterbleiben, bis über diese Ein
wendungen oder Gegenvorschläge endgültig abgesprochen ist. 

(7) Wird zwischen den sachlich für die Behandlung der Angelegenheit berufe
nen Organen der Zentralstelle und dem zuständigen Zentralausschuß kein Ein-

-N 
V1 

0-
o .... 
t:C 
~. 

~ o 
::l 

-..... 

125 der B
eilagen X

V
II. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
11 von 21

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



neu 

vernehmen erzielt, so entscheidet der zuständige Leiter der Zentralstelle ohne 
unnötigen Aufschub riach Beratung der Angelegenheit mit dem Zentralausschuß. 
Der Leiter der Zentralstelle hat, sofern es der Zentralausschuß verlangt, vor sei
ner. Entscheidung ein Gutachten der Personalvertretungs-Aufsichtskommission 
(§§ 39 fE.) einzuholen. Entspricht der Leiter der Zentralstelle dem Verlangen des 
Zentral ausschusses nicht binnen zwei Wochen, so kann der Zentralausschuß den 
Antrag binnen weiteren zwei Wochen bei der Personalvertretungs-Aufsichts
kommission stellen. Langt dieses Gutachten nicht binnen vier Wochen ab dem 
Zeitpunkt seiner Anforderung beim Leiter der Zentralstelle ein, so ist dieser 
berechtigt, seine Entscheidung zu treffen, ohne das Gutachten abzuwarten. 

(9) Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 lit. i, die unter Verletzung der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes getroffen wurden, sind auf Grund eines Antrages des 
betroffenen Bediensteten nach den für sein Dienstverhältnis geltenden Verfah
rensvorschriften für rechtsunwirksam zu erklären, wenn der Antrag (die Klage) 
innerhalb von sechs Wochen gestellt (eingebracht) wird. Die Frist beginnt mit 
Ablauf des Tages, an dem der betroffene Bedienstete von der Gesetzesverletzung 
Kenntnis erlangt hat, spätestens jedoch sechs Monate nach dem Tag, mit dessen 
Ablauf das Dienstverhältnis durch die Maßnahme gemäß § 9 Abs. 1 lit. i endet. 

Art. I Z 13 und 14: 

§ 10 a. (1) Der Leiter der Dienststelle hat den Personalvertretern die Einsicht 
und Abschriftnahme (Ablichtung) der Akten oder Aktenteile oder der automa
tionsunterstützt aufgezeichneten Dienstnehmerdaten zu gestatten, deren Kennt

. nis zur Erfüllung der der Personalvertretung im § 9 übertragenen Aufgaben 
erforderlich ist. 

(2) Von der Akteneinsicht ausgenommen sind Beratungsprotokolle, Amtsvor
träge, Erledigungsentwürfe und sonstige Schriftstücke (Mitteilungen anderer 
Behörden, Meldungen, Berichte u. dgl.), deren Einsichtnahme durch die Perso
nalvertreter eine Schädigung berechtigter Interessen eines Bediensteten oder 
dritter Personen oder eine Gefährdung der Aufgaben q~r Behörde herbeiführen 
oder den Zweck des Verfahrens bee~nträchtigen würde. Die Einsichtnahme in 
einen Personalakt und in automationsunierstiitzt aufgezeichnete Dienstnehmer
daten ist nur mit Zustimmung des betroffenen Bediensteten zulässig. 

alt 

vernehmen erzielt, so entscheidet der zuständige Leiter der Zentralstelle ohne 
unnötigen Aufschub nach Beratung der Angelegenheit 'mit dem Zentralausschuß. 
Der Leiter der Zentralstelle hat, sofern es der Zentrahusschuß verlangt, vor sei
ner Entscheidung ein Gutachten der Personalvertretungs-Aufsichtskommission 
(§§ 39 ff.) einzuholen. Langt dieses Gutachten nicht binnen vier Wochen ab dem 
Zeitpunkt seiner Anforderung beim Leiter der Zentralstelle ein, so ist dieser 
berechtigt, seine Entscheidung zu treffen, ohne das Gutachten abzuwarten. 

(9) Maßnahmen nach § 9 Abs. 1 lit. i, die unter Verletzung der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes getroffen wurden, sind auf Grund ei~es Antrages des 
betroffenen Bediensteten nach den für sein Dienstverhältnis geltenden Verfah
rensvorschriften für rechtsunwirksam zu erklären, wenn der Antrag (die Klage) 
innerhalb von sechs Wochen gestellt (eingebracht) wird. 

" 

§ 10 a. (1) Der Leiter der Dienststelle hat den Personalvertretern die Einsicht 
und Abschriftnahme der Akten oder Aktenteile zu gestatten, deren Kenntnis zur 
Erfüllung der der Personalvertretung im § 9 übertragenen Aufgaben erforderlich 
ist. 

(2) Von der Akteneinsicht ausgenommen sind Beratungsprotokolle, Amtsvor
träge, Erledigungsentwürfe und sonstige Schriftstücke (Mitteilungen anderer 
Behörden, Meldungen, Berichte u. dgl.), deren Einsichtnahme durch die Perso
nalvertreter eine Schädigung berechtigter Interessen eines Bediensteten oder 
dritter Personen oder eine Gefährdung der Aufgaben der Behörde herbeiführen 
oder den Zweck des Verfahrens beeinträchtigen würde. Die Einsichtnahme in 
einen Personalakt darf nur mit Zustimmung des betroffenen Bediensteten erfol
gen. 
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Art. I Z 15 und 16: 

§ 11. (1) Am Sitze folgender Dienststellen sind Fachausschüsse zu errichten: 

1. beim Bundeskanzleramt für die Bediensteten der Untersuchungsanstalten 
der Bundesstaatlichen Sanitätsverwaltung; 

2. bei den Landesgendarmeriekommanden für die Bediensteten der Bundes
gendarmerie ; 

3. bei der Bundespolizeidirektion Wien drei, und zwar je einer für die 
Bediensteten der Sicherheitswache, einer für die Bediensteten des Krimi
naldienstes und einer für die sonstigen Bediensteten; 

4. bei den Oberlandesgerichten für alle Bediensteten, ausgenommen für jene 
des Justizwachdienstes einschließlich des Dienstes der Jugenderzieher und 
der übrigen Bediensteten an Justizanstalten; 

5. bei den Landesschulräten je drei, und zwar je einer für 
a) die beim Landesschulrat und den nachgeordneten Dienststellen ver

wendeten Bundesbediensteten, ausgenommen die an Schulen und 
Schülerheimen verwendeten Bundeslehrer und Bundeserzieher; 

b) die Bundeslehrer an den dem Landesschulrat unterstehenden .allge
meinbildenden Schulen und Pädagogischen Instituten (Religionspäd
agogischen Instituten) sowie die Bundeserzieher an Schülerheimen, 
die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler dieser Schulen, 
bestimmt sind; 

c) die Bundeslehrer an den dem Landesschulrat unterstehenden berufs
bildenden Schulen und Anstalten der Lehrerbildung urid der Erzieher
bildung (mit Ausnahme der Pädagogischen Institute) sowie die Bun
deserzieher an Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend für 
Schüler dieser Schulen bestimmt sind; 

6. bei den Landesarbeitsämtern; 
7. beim Zentralarbeitsinspektorat; 
8. bei den Finanzlandesdirektionen je zwei, und zwar einer für die Bedien

steten des Zollwachdienstes und einer für die sonstigen Bediensteten; 
9. beim Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten zwei, und 

zwar einer für die Bediensteten der Bundesbaudirektion Wien für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland, der Burghauptmannschaft und der 
Schloßverwaltungen samt Tiergarten und einer für die Bediensteten der 
Bundesgebäudeverwaltungen 11; 

10. bei der Wasserstraßendirektion; 
11. beim Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen; 

alt 

§ 11. (1) Am Sitze folgender Dienststellen sind Fachausschüsse zu errichten: 

a) bei den Landesgen-darmeriekommanden für die Bediensteten der Bundes-
gendarmerie ; -

b) bei der Bundespoliieidirektion Wien drei, und zwar je einer für die 
Bediensteten der Sicherheitswache, einer für die Bediensteten des Krimi
naldienstes und einer für die sonstigen Bediensteten; 

c) bei den Oberlandesgerichten für alle Bediensteten, ausgenommen für jene 
des Justizwachdienstes einschließlich des Dienstes der Jugenderzieher und 
der übrigen Bediensteten an Justizanstalten; 

d) bei den Landesschulräten je drei, und zwar je einer für 
aa) die beim Landesschulrat und den nachgeordneten Dienststellen ver

wendeten Bundesbediensteten, ausgenommen die an Schulen und-
Schülerheimen verwendeten Bundeslehrer und Bundeserzieher; -

bb) die Bundeslehrer an den dem Landesschulrat unterstehenden allge" 
meinbildenden Schulen und Pädagogischen Instituten sowie die Bun
deserzieher an Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend für 
Schüler dieser Schulen bestimmt sind; 

, ce) die Bundeslehrer an den dem Landesschulrat unterstehenden berufs
bildenden Schulen und Anstalten der Lehrerbildung und der Erzie
herbildung (mit Ausnahme der Pädagogischen Institute) sowie die 
Bundeserzieher an Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwie
gend für Schüler dieser Schulen bestimmt sind; 

e) bei den Landesarbeitsämtern; 
f) beim Zentralarbeitsinspektorat; 
g) beim Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz für die 

Bediensteten der Untersuchungsanstalten der Bundesstaatlichen Sanitäts
verwaltung; 

h) bei den Finanzlandesdirektionen je zwei, und zwar einer für die Bedienste
ten des Zollwachdienstes und einer für die sonstigen Bediensteten; 

i) beim Bundesministerium für Bauten und Technik zwei, und zwar je einer 
für 
aa) die Bediensteten der Bundesgebäudeverwaltung I, der Burghaupt

mannschaft und der Schloßverwaltungen samt Tiergarten; 
bb) die Bediensteten der Bundesgebäudeverwaltung 11; 

j) beim Bundesstrombauamt; 
k) beim Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen; 
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12. bei den Korpskommanden des Bundesheeres, und zwar je ein Fachaus
schuß für alle Bediensteten im örtlichen Wirkungsbereich eines jeden 
Militärkommandos, das im örtlichen Befehlsbereich des jeweiligen Korps
kommandos gelegen ist; ausgenommen die Bediensteten im Befehlsbe
reich des Kommandos der Fliegerdivision, die Bediensteten des Heeres
Materialamtes und seiner nachgeordneten Dienststellen, die Bediensteten 
der Akademien und Schulen sowie der dem Bundesministerium für Lan
desverteidiguI:lg unmittelbar unterstellten Anstalten; 

13. beim Kommando der Fliegerdivision; 
14. beim Heeres-Materialamt; 
15. beim Militärkommando Wien. 

(3) Gehören am Tag der Ausschreibung der Wahl des Fachausschusses dem 
Fachausschußbereich weniger als 500 Bedienstete an, so 'besteht der Fachaus
schuß aus vier Mitgliedern. Die Zahl der Mitglieder des Fachausschusses erhöht 
sich für je 500 Bedienstete um je ein Mitglied, höchstens jedoch auf acht Mitglie
der. § 8 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3 ist anzuwenden. 

Art. I Z 17 und 18: 

§ 13. (1) Am Sitz der ZentralstelIen sind folgende Zentralausschüsse einzu
richten: 

1. beim Bundeskanzleramt zwei, und zwar einer für die Bediensteten der 
Gesundheitsverwaltung und einer für die sonstigen Bediensteten dieses 
Ressorts; 

2. beim Bundesministerium für Inneres vier, und zwar je einer für die Bedien
steten, die bei einer Dienststelle der Bundesgendarmerie verwendet werden 
(Bedienstete der Bundesgendarmerie), einer für die Bediensteten der 
Sicherheitswache, einer für die Bediensteten des Kriminaldienstes und 
einer für die sonstigen Bediensteten; . 

3. beim Bundesministerium für Justiz drei, und zwar je einer für 
a) die Staatsanwälte 
b) die Bediensteten des Justizwachdienstes einschließlich des Dienstes der 

Erzieher an Justiz anstalten sowie der Bewährungshilfe und der übrigen 
Bediensteten an Justizanstalten ' 

c) die son~tigen Bediensteten; 

alt 

1) bei den Korpskommanden des Bundesheeres, und Zwar je ein Fachaus
schuß für alle Bediensteten im örtlichen Wirkungsbereich eines jeden Mili
tärkommandos, das im örtlichen Befehlsbereich des jeweiligen Korpskom
mandos gelegen ist; ausgenommen die Bediensteten im Befehlsbereich des 
Kommandos der Fliegerdivision, die Bediensteten des Heeres-Materialam
tes und seiner nachgeordneten Dienststellen, die Bediensteten der Akade
mien und Schulen sowie der dem Bundesministerium für Landesverteidi
gung unmittelbar. unterstellten Anstalten; 

m) beim Kommando der Fliegerdivision; 
n) beim Heeres-Materialamt; 
0) beim Militärkommando Wien. 

(3) Sind zur Wahl des Fachausschusses weniger als 500 Bedienstete wahl
berchtigt, so besteht. der Fachausschuß aus vier Mitgliedern. Die Zahl der Mit
glieder des Fachausschusses erhöht sich für je 500 wahlberechtigte Bedienstete 
um je ein Mitglied, höchstens jedoch auf acht Mitglieder. § 8 Abs. 2 letzter Satz 
und Abs. 3 finden sinngemäße Anwendung. 

§ 13. (1) Am Sitze der Zentralstellen sind folgende Zentralausschüsse zu 
errichten: 

a) beim Bundeskanzleramt einer; 
b) beim Bundesministerium für Inneres vier, und zwar je einer für die Bedien

steten, die bei einer Dienststelle der Bundesgendarmerie verwendet wer
den (Bedienstete der Bundesgendarmerie), einer für die Bediensteten der 
Sicherheitswache, einer für die Bediensteten des Kriminaldienstes und 
einer für die sonstigen Bediensteten; 

c) beim Bundesministerium für Justiz drei, und zwar je einer für 
aa) die Staatsanwälte 
bb) die Bediensteten des Justizwachdienstes einschließlich des Dienstes 

der Erzieher an Justizanstalten sowie ·der Bewährungshilfe und der 
übrigen Bediensteten an Justizanstalten 

cc) die sonstigen Bediensteten; 
d) beim Bundesministerium für Unterricht und Kunst drei, und zwar je einer 
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4. beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst und SPOrt drei, und zwar je 
einer für 
a) die Bundeslehrer an allgemeinbildenden Schulen, Pädagogischen Aka

demien und Pädagogischen Instituten sowie die Bundeserzieher an 
Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler dieser 
Schulen bestimmt sind; 

b) die Bundeslehrer an berufsbildenden Schulen und Anstalten der Lehrer
bildung und der Erzieherbildung (mit Ausnahme der Pädagogischen 
Akademien und Pädagogischen Institute) sowie die Bundeserzieher an 
Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler dieser 
Schulen bestimmt sind; 

c) die beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport und den 
nachgeordneten Dienststellen verwendeten Bundesbediensteten, ausge
nommen die an Schulen und Schülerheimen verwendeten Bundeslehrer 
und Bundeserzieher; 

5. beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales zwei, und zwar einer für 
die Bediensteten der Arbeitsämter und einer für die sonstigen Bediensteten 
dieses Ressorts; 

6. beim Bundesministerium für Finanzen zwei, und zwar einer für die Bedien
steten des Zollwachdienstes und einer für die sonstigen Bediensteten; 

7. beim Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr zwei, und 
zwar einer für die Bediensteten des Bundesamtes für Zivilluftfahrt und 
.einer für die sonstigen Bediensteten dieses Ressorts; 

8. beim Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung zwei, und zwar 
einer für ~ie Hochschullehrer und einer für die sonstigen Bediensteten; 

9. bei den übrigen Bundesministerien je einer. 

(4) Gehören am Tag der Ausschreibung der Wahl des Zentralausschusses dem 
Zentralausschußhereich weniger als 2 000 Bedienstete an, so besteht der Zentral
ausschuß aus vier Mitgliedern. Die Zahl der Mitglieder des Zentralausschusses 
erhöht sich bis zu 4 000 Bediensteten für' je 1 000 Bedienstete und ab 
4 000 Bedienstete für je 2 000 Bedienstete jeweils um ein Mitglied, höchstens 
jedoch auf 12 Mitglieder. § 8 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3 ist sinngemäß anzu
wenden. 

alt 

aa) die Bundeslehrer an allgemeinbildenden Schulen, Pädagogischen 
Akademien und Pädagogischen Instituten sowie die Bundeserzieher 
an Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler 
dieser Schulen bestimmt sind; 

bb) die Bundeslehrer an berufsbildenden Schulen und Anstalten der Leh
rerbildung und der Erzieherbildung (mit Ausnahme der Pädagogi
schen Akademien und Pädagogischen Institute) sowie die Bundeser
zieher an Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend für 
Schüler dieser Schulen bestimmt sind; 

cc) die beim Bundesministerium für Unterricht und Kunst und den nach
geordneten Dienststellen verwendeten Bundesbediensteten, ausge
nommen die an Schulen und Schülerheimen verwendeten Bundesleh
rer und Bundeserzieher; 

e) beim Bundesministerium für soziale Verwaltung zwei, und zwar einer für 
die Bediensteten der Arbeitsämter und einer für die sonstigen Bediensteten 
dieses Ressorts; 

f) beim Bundesministerium für Finanzen zwei, und zwar einer für die 
Bediensteten des Zollwachdienstes und einer für die sonstigen Bedienste
ten; 

g) beim Bundesministerium für Verkehr zwei, und zwar einer für die Bedien
steten des Bundesamtes für Zivilluftfahrt und einer für die sonstigen 
Bediensteten dieses Ressorts; 

h) beim BundesministerIum für Wissenschaft und Forschung zwei, und zwar 
einer für die Hochschullehrer und einer für die sonstigen Bediensteten; 

i) bei den übrigen Bundesministerien je einer. 

(4) Sind zur Wahl des Zentral ausschusses weniger als 2 000 Bedienstete ,wahl
berechtigt, so besteht der Zentralausschuß aus vier Mitgliedern. Die Zahl der 
Mitglieder des Zentralausschusses erhöht sich bis zu 4 000 wahlberechtigten 
Bediensteten für je 1 000 wahlberechtigte Bedienstete und ab 4000 wahlberech
tigten Bediensteten für je 2 000 wahlberechtigte Bedienstete jeweils um. ein Mit
glied, höchstens jedoch auf 12 Mitglieder. § 8 Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3 fin
den sinngemäße Anwendung. 
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Art. I Z 19: 

§ 14. (1) Aufgabe des Zentralausschusses ist es, 
a) in Angelegenheiten im Sinne des § 9, die die Bediensteten des Ressorts 

betreffen, für die der Zentralausschuß errichtet ist, und die über den Wir
kungsbereich der nachgeordneten Dienststellen- und Fachausschüsse hin
ausgehen, mitzuwirken; 

b ) Vorsorge für ein einheitliches Vorgehen der DienstelIenausschüsse (Ver-
trauenspersonen) zu treffen; 

c) in den in § 10 Abs. 7 genannten Fällen tätig zu werden; 
d) den Zentralwahlausschuß zu bestellen (§ 18 Abs. 2); 
e) den Leiter der Zentralstelle im Falle des § 27 Abs. 4 zu beraten; 
f) in den Fällen der §§ 27 und 28 mitzuwirken. 

Art. I Z 20: 

§ 16. (2) Der Dienststellenwahlausschuß besteht aus drei, fünf oder sieben 
Mitgliedern. Die Zahl der Mitglieder ist unter Berücksichtigung der Zahl der 
vom Dienststellenausschuß vertretenen Bediensteten durch Verordnung zu 
bestimmen. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzrn.itglied zu bestellen, das das Mit
glied im Verhinderungsfalle vertritt. 

Art.IZ21: 

§ 19. § 21 ist auf den Dienststellen(Fach-, Zentral)wahlausschuß sinngemäß 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß im Falle des Ruhens oder Erlöschens der 
Mitgliedschaft zum Wahlausschuß an die Stelle des ausscheidenden Mitgliedes 
das Ersatzmitglied und, wenn ein solches nicht vorhanden ist, der von der Wäh
lergruppe, die das ausscheidende Mitglied entsandt hat, namhaft zu machende 
Bedienstete tritt sowie daß das Ruhen oder Erlöschen der Mitgliedschaft zum 
Dienststellen(Fach-, Zentral)wahlausschuß vom Zentralwahlausschuß auch von 
Amts wegen festgestellt werden kann. § 26 Abs. 5 ist sinngemäß anzuwenden. 

Art. I Z 22 bis 24: 

§ 20. (3) Die Vorschläge jener Bediensteten, die sich um die Wahl als Perso
nalvertreter bewerben (Wahlvorschläge), müssen spätestens drei Wochen vor 

alt 

§ 14. (1) Aufgabe des Zentralausschusses ist es, 
a) in Angelegenheiten im Sinne des § 9, die die Bediensteten des Ressorts 

betreffen, für die der Zentralausschuß errichtet ist, und die über den Wir
kungsbereich der nachgeordneten Dienststellen- und Fachausschüsse hin
ausgehen, mitzuwirken; 

b ) Vorsorge für ein einheitliches Vorgehen der DienstelIenausschüsse (Ver-
trauenspersonen) zu treffen; 

c) in den in § 10 Abs. 7 genannten Fällen tätig zu werden; 
d) den Zentralwahlausschuß zu bestellen (§ 18 Abs. 2); 
e) den Leiter der Zentralstelle im Falle des § 27 Abs. 3 zu beraten; 
f) inden Fällen der §§ 27 und 28 mitzuwirken. 

§ 16. (2) Der Dienststellenwahlausschuß besteht aus drei, fünf oder sieben 
Mitgliedern. Die Zahl der Mitglieder ist unter Berücksichtigung der Zahl der 
vom Dienststellenausschuß vertretenen Bediensteten durch Verordnung zu 
bestimmen. Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmann zu bestellen, der das Mitglied 
im Verhinderungsfalle vertritt. 

§ 19. Die Bestimmungen des § 21 finden auf den Dienststellen(Fach-, Zen
tral)wahlausschuß mit der Maßgabe sinngemäße Anwendung, daß im Falle des 
Ruhens oder Erlöschens der Mitgliedschaft zum Wahlausschuß an die Stelle des 
ausscheidenden Mitgliedes dessen Ersatzmann und, wenn ein solcher nicht vor
handen ist, der von der Wählergruppe, die das ausscheidende Mitglied ent
sandte, namhaft zu machende Bedienstete tritt sowie daß das Ruhen oder Erlö
schen der Mitgliedschaft zum Dienststellen(Fach-, Zentral)wahlausschuß vom 
Zentralwahlausschuß auch von Amts wegen festgestellt werden kann. Die 
Bestimmung des § 26 Abs. 5 findet sinngemäß Anwendung. 

§ 20. (3) Die Vorschläge jener Bediensteten, die sich um die Wahl als Perso
nalvertreter bewerben (Wahlvorschläge), müssen spätestens drei Wochen vor 
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dem Wanltage schriftlich beim zuständigen Wahlausschuß eingebracht werden 
und von mindestens 1 vH - in diesem Falle aber von mindestens zwei der 
Wahlberechtigten - oder von mindestens 100 der Wahlberechtigten der Dienst
stelle, anläßlich der Wahl eines Fachausschusses der im § 11 Abs.2 genannten 
Dienststellen und anläßlich der Wahl des Zentralausschusses des Ressortberei
ches, für den der Zentral ausschuß errichtet ist, unterschrieben sein. Die Wahl
vorschläge dürfen nicht mehr Bewerber (Kandidaten) als die dreifache Anzahl 
der bei der Wahl zu vergebenden Mandate enthalten. Enthält der Wahlvorschlag 
mehr Kandidaten, so gelten jene, die die dreifache Zahl der zu vergebenden 
Mandate überschreiten, als nicht angeführt. Der Dienststellen(Fach-, Zen
tral)wahlausschuß hat über die Zulassung der Wahlvorschläge zur Wahl des 
Dienststellen(Fach-, Zentral)ausschusses binnen dreier Arbeitstage zu entschei
den. 

(11) Die auf einem Wahlvorschlag den gewählten Mitgliedern des Dienststel
lenausschusses folgenden Wahlwerber gelten als Ersatzmitglieder für diese Mit
glieder. Scheidet das Ersatzmitglied aus dem Dienststellenausschuß aus, weil der 
Grund des Ruhens der Mitgliedschaft jenes Mitgliedes des Dienststellenaus
schusses, an dessen Stelle es getreten ist, wegfällt, so tritt' es wieder an seine 
ursprüngliche Stelle auf der Liste der Ersatzmitglieder. 

(15) Die Dienststellenwahlausschüsse haben den Leitern der Dienststellen, bei 
denen sie gebildet sind, das Ergebnis der Wahlen in den Dienststellen-, Fach
und Zentralausschuß bekanntzugeben. Abschriften dieser Verständigung sind an 
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst zu senden. Die Dienststellenleiter haben 
die Wahlergebnisse öffentlich, jedenfalls aber durch Anschlag an der Amtstafel 
der Dienststelle, kundzumachen. . 

Art. I Z 25 und 26: 

§ 21. (2) Während der Dauer einer Dienstenthebung (Suspendierung), eines 
strafgerichtlichen Verfahrens (ausgenommen wegen eines Privatanklagedeliktes ) 
oder eines Disziplinarverfahrens darf das Mitglied eines Dienststellen(Fach-, 
Zentral)ausschusses seine Funktion nur dann ausüben, wenn es der Ausschuß, 
dem das Mitglied angehört, einstimmig beschließt; sonst ruht seine Funktion. 

alt 

dem Wahltage schriftlich beim zuständigen Wahlausschuß eingebracht werden 
und von mindestens 1 vH - in diesem Falle aber von mindestens zwei der 
Wahlberechtigten - oder von mindestens 100 der Wahlberechtigten der Dienst
stelle, anläßlich der Wahl eines Fachausschusses der im § 11 Abs.2 genannten 
Dienststellen und an läßlich der Wahl des Zentralausschusses des Ressortberei.
ches, für den der Zentralausschuß errichtet ist, unterschrieben sein. Die Wahl
vorschläge dürfen nicht mehr Bewerber (Kandidaten) als die doppelte Anzahl 
der bei der Wahl zu vergebenden Mandate enthalten; enthält der Wahlvorschlag 
mehr Kandidaten, so gelten jene, die die doppelte Zahl der zu vergebenden 
Mandate überschreiten, als nicht angeführt. Der Dienststellen(Fach-, Zen
tral)wahlausschuß hat über die Zulassung der Wahlvorschläge zur Wahl des 
Dienststellen(Fach-, Zentral)ausschusses binnen dreier Arbeitstage zu entschei
den. 

(11) Die auf einem Wahlvorschlag den gewählten Mitgliedern des Dienststel
lenausschusses folgenden Wahlwerber gelten als Ersatzmänner dieser Mitglie
der. Scheidet der Ersatzmann aus dem Dienststellenausschuß aus, weil der 
Grund des Ruhens der Mitgliedschaft jenes Mitgliedes des Dienststellenaus
schusses, an dessen Stelle er getreten ist, in Wegfall kommt, so tritt er wieder an. 
seine ursprüngliche Stelle auf der Liste der Ersatzmänner. 

(15) Die Dienststellenwahlausschüsse haben den Leitern der Dienststellen, bei 
denen sie gebildet sind, das Ergebnis der Wahlen in den Dienststellen-, Fach
und Zentralausschuß bekanntzugeben. Die Dienststellenleiter haben die Wahler
gebnisse öffentlich, jedenfalls aber durch Anschlag an der Amtstafel der Dienst
stelle, kundzumachen. 

§ 21. (2) Während der Dauer einer Dienstenthebung (Suspendierung), eines 
strafgerichtlichen Verfahrens oder eines Disziplinarverfahrens darf das Mitglied 
eines Dienststellen(Fach-, Zentral)ausschusses seine Funktion nur dann ausüben, 
wenn es der Ausschuß, dem das Mitglied angehört, einstimmig beschließt; sonst 
ruht seine Funktion. 
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(4) Erlischt die Mitgliedschaft zum Dienststellen(Fach-, Zentral)ausschuß, so 
tritt an die Stelle des ausscheidenden Mitgliedes ein nichtgewählter Kandidat des 
Wahlvorschlages, der das ausscheidende Mitglied enthielt. Die Auswahl aus der 
Liste der nichtgewählten Kandidaten (Ersatzmitglieder) haben die verbleibenden 
gewählten Kandidaten des gleichen Wahlvorschlages durch Mehrheitsbeschluß 
zu treffen. Wird innerhalb von zwei Wochen eine solche Auswahl nicht getrof
fen, so tritt an die Stelle des ausscheidenden Mitgliedes der nac_h der Reihen
folge nächste nichtberufene Kandidat jenes Wahlvorschlages, der das ausschei
dende Mitglied enthielt. Lehnt in diesem Falle ein Ersatzmitglied die Berufung 
zum Mitglied des Dienststellen(Fach-, Zentral)ausschusses ab, so bleibt es den
noch in der Reihe auf der Liste der Ersatzmitglieder. 

(5) Abs. 4 gilt sinngemäß auch für die Dauer des Ruhens der Mitgliedschaft 
(Abs. 1 und 2). Fällt der Grund des Ruhens der Mitgliedschaft weg, so tritt das 
Ersatzmitglied wieder an seine ursprüngliche Stelle auf der Liste der Ersatzmit
glieder. 

Art. I Z 27 bis 30: 

§ 22. (1) Die erste Sitzung des Dienststellenausschusses ist von seinem an 
Lebensjahren ältesten Mitglied, im Falle seiner Verhinderung oder Säumigkeit 
vom jeweils nächstältesten Mitglied, spätestens drei Wochen nach der Verlautba
rung des Wahlergebnisses für einen Sitzungstermin spätestens acht Wochen 
nach der Verlautbarung des Wahlergebnisses einzuberufen. In der ersten Sit
zung wählt der Dienststellenausschuß aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und 
seinen (seine) Stellvertreter sowie den (die) Schriftführer. Gehören zwei Drittel 
des Dienststellenausschusses nicht ein und derselben Wählergruppe an, so ist der 
(von mehreren der erste) Vorsitzendenstellvertreter aus jener Wählergruppe zu 
wählen, die bei der Wahl als zweitstärkste hervorgegangen ist; diesfalls hat die 
stärkste Wählergruppe Anspruch auf den Vorsitzenden. Die Stärke einer Wäh
lergruppe ist nach der Anzahl ihrer Mandate im Dienststellenausschuß, bei glei
chem Mandatsstand nach der Zahl der für sie abgegebenen Wählerstimmen zu 
beurteilen. 

(2) Die Sitzungen des Dienststellenausschusses sind vom Vorsitzenden und im 
Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter einzuberufen und vorzube
reiten. Er hat den Dienststellenausschuß innerhalb zweier Wochen einzuberufen, 
wenn es unter Angabe des Grundes wenigstens von einem Viertel der Mitglieder 
verlangt wird. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden und seines Stellver-

alt 

(4) Erlischt die Mitgliedschaft zum Dienststellen(Fach-, Zentral)ausschuß, so 
tritt an die Stelle des ausscheidenden Mitgliedes ein nichtgewählter Kandidat des 
Wahlvorschlages, der das ausscheidende Mitglied enthielt. Die Auswahl aus der 
Liste der nichtgewählten Kandidaten (Ersatzmänner) haben die verbleibenden 
gewählten Kandidaten qes gleichen Wahlvorschlages durch Mehrheitsbeschluß 
zu treffen. Wird innerhalb von zwei Wochen eine solche Auswahl nicht getrof
fen, so tritt an die Stelle des ausscheidenden Mitgliedes der nach der Reihen
folge nächste nichtberufene Kandidat jenes Wahlvorschlages, der das ausschei
dende Mitglied enthielt. Lehnt in diesem Falle ein Ersatzmann die Berufung zum 
Mitglied des Dienststellen(Fach-, Zentral)ausschusses ab, so bleibt er dennoch in 
der Reihe auf der Liste der Ersatzmänner. 

(5) Die Bestimmungen des Abs. 4 gelten sinngemäß auch für die Dauer des 
Ruhens der Mitgliedschaft (Abs. 1 und 2). Fällt der Grund des Ruhens der Mit
gliedschaft weg, so tritt der Ersatzmann wieder an seine ursprüngliche Stelle auf 
der Liste der Ersatzmänner. 

§ 22. (1) Die erste Sitzung des Dienststellenausschusses ist von seinem an 
Lebensjahren ältesten Mitglied, im Falle seiner Verhinderung oder Säumigkeit 
vom jeweils nächstältesten Mitglied, spätestens drei Wochen nach der Verlautba
rung des Wahlergebnisses für einen Sitzungstermin spätestens acht Wochen 
nach der Verlautbarung des Wahlergebnisses einzuberufen. In der ersten Sit
zung wählt der Dienststellenausschuß aus seiner Mitte einen Obmann und sei
nen (seine) Stellvertreter sowie den (die) Schriftführer. Gehören zwei Drittel des 
Dienststellenausschusses nicht ein und derselben Wählergruppe an, so ist ein 
Obmannstellvertreter aus jener Wählergruppe zu wählen, die bei der Wahl als 
zweitstärkste hervorgegangen ist. . 

(2) Die Sitzungen des Dienststellenausschusses sind vom Obmann und im 
Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter einzuberufen und vorzube
reiten. Er hat den Dienststellenausschuß innerhalb zweier Wochen einzuberufen, 
wenn es unter Angabe des Grundes wenigstens von einem Viertel der Mitglieder 
verlangt wird. Im Falle der Verhinderung des Obmannes und seines Stellvertre-
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treters und im Falle ihrer Säumigkeit sind die. Sitzungen des Dienststellenaus
schusses von dem an Lebensjahren ältesten Mitglied des Dienststellenausschusses 
und im Falle der Verhinderung oder Säumigkeit dieses Mitgliedes vom jeweils 
nächstältesten Mitglied des Dienststellenausschusses einzuberufen und vorzube
reiten. 

(3) Das zu einer Sitzung des Dienststellenausschusses einberufene Mitglied 
des Dienststellenausschusses hat an ihr teilzunehmen. Ein Mitglied des Dienst
stellenausschusses, das verhindert ist, seine Funktion auszuüben, kann sich durch 
ein Ersatzmitglied im Sinne des § 21 Abs. 4 vertreten lassen. Mitglieder, die drei 
aufeinanderfolgenden Sitzungen ohne genügenden Entschuldigungsgrund fern
bleiben, können vom Dienststellenausschuß, dem sie angehören, ausgeschlossen 
werden. Dieser Beschluß bedarf der Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stim
men. 

(4) Der Dienststellena~sschuß ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend ist. Der Dienststellenausschuß beschließt, soweit in 
diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist die Meinung angenommen, für 
die der Vorsitzende gestimmt hat, sofern er der stimmenstärksten Wählergruppe 
angehört. 

Art. I Z 33: 

§ 28. (1) Die,Personalvertreter und die Mitglieder der Wahlausschüsse dürfen 
wegen Äußerungen oder Handlungen nur mit Zustimmung des Ausschusses, 
dem' sie angehören, dienstrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. § 27 
Abs. 3 ist anzuwenden. . 

Art. I Z 34: 

§ 29. (2) Der Bund trägt die Kosten der Inlandsreisen 
a) der vom Dienst freigestellten Personalvertreter sowie der nicht vom Dienst 

freigestellten Vorsitzenden der Fach- und Zentralausschüsse, soweit diese 
Reisen für die Erfüllung ihrer Personalvertretungsaufgaben unbedingt 
erforderlich sind; 

c) der Vorsitzenden der Dienststellenausschüsse zusammengefaßter pienst
stellen (§ 4) oder der Vertreter dieser V orsi tzenden sowie der Schriftfüh-

alt 

ters und im Falle ihrer Säumigk7it sind die Sitzungen des Dienststellenausschus
ses von dem an Lebensjahren ältesten Mitglied des Dienststellenausschusses und 
im Falle der Verhinderung oder Säumigkeit dieses Mitgliedes vom jeweils 
nächstältesten Mitglied des Dienststellenausschusses einzuberufen und vorzube
reiten. 

(3) Das zu einer Sitzung des Dienststellenausschusses einberufene Mitglied 
des Dienststellenausschusses hat an ihr teilzunehmen. Ein Mitglied des Dienst
stellenausschusses, das verhindert ist, seine Funktion auszuüben, kann sich durch 
einen Ersatzmann im Sinne des § 21 Abs. 4 vertreten lassen. Mitglieder, die drei 
aufeinanderfolgenden Sitzungen ohne genügenden Entschuldigungsgrund fern
bleiben, können vom Dienststellenausschuß, dem sie angehören, ausgeschlossen 
werden. Dieser Beschluß bedarf der Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stim
men. 

(4) Der Dienststellenausschuß ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend ist. Der Dienststellenausschuß beschließt, soweit in 
diesem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist, mit einfacher, Mehrheit der 
abgegebenen Stimmerl. 

§ 28. (1) Die Personalvertreter und die Mitglieder der Wahlausschüsse dürfen 
wegen Äußerungen oder Handlungen nur mit Zustimmung des Ausschusses, 
dem sie angehören, dienstrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. 

§ 29. (2) Der Bund trägt die Kosten der Inlandsreisen 
a) der vom Dienst freigestellten Personalvertreter sowie der nicht vom Dienst 

freigestellten Obmänner der Fach- und Zentralausschüsse, soweit diese 
Reisen für die Erfüllung ihrer Personalvertretungsaufgaben unbedingt 
erforderlich sind; 

c) der Obmänner der Dienststellenausschüsse zusammengefaßter Dienststel
len (§ 4) oder der Vertreter dieser Obmänner sowie der Schriftführer sol-
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rer solcher Dienststellenausschüsse zu den einzelnen Dienststellen, soweit 
diese Reisen für die Erfüllung ihrer Personalvertretungsaufgaben unbe
dingt erforderlich sind und vom Dienststellenausschuß beschlossen wur
den; 

Art. I Z 35: 

§ 30. (1) In Dienststellen, in denen gemäß § 8 Abs. 1 keine Dienststellenaus
schüsse gewählt werden, sind, sofern in der Dienststelle mindestens fünf Bundes
bedienstete beschäftigt sind, Vertrauenspersonen zu wählen. In Dienststellen mit 
fünf bis neun Bundesbediensteten ist eine Vertrauensperson, in Dienststellen mit 
10 bis 19 Bundesbediensteten sind zwei Vertrauenspersonen zu wählen. Für jede 
Vertrauensperson ist gleichzeitig eine Vertretung zu wählen. § 8 Abs. 3 gilt sinn
gemäß. 

Art. I Z 36: 

§ 31. (2) Hinsichtlich des Ruhens und der Beendigung der Tätigkeit der Ver
trauenspersonen finden die Bestimmungen des § 21, des § 23 und des § 24 sinn
gemäße Anwendung; die Tätigkeit der Vertrauenspersonen endigt außer in den 
vorstehend angeführten Fällen auch dann, wenn die Vertrauenspersonen 
zurücktreten und keine Vertretung mehr vorhanden ist. In letzterem Falle ist wie 
im § 24 zweiter Satz vorgesehen vorzugehen. 

Art. I Z 37: 

Art. I Z 40 und 41: 

§ 39. (2) Die Kommission hat aus drei Richtern, einem Bundesbediensteten als 
Vertreter des Dienstgebers und einem Bundesbediensteten als Vertreter der 
Dienstnehmer zu bestehen. Der Vorsitzende, dessen Stellvertreter und die weite
ren Mitglieder der Kommission sind vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der 
Bundesregierung mit Wirkung vom 1. Jänner eines Kalenderjahres für die Dauer 
von fünf Jahren zu bestellen. Für jedes Mitglied sind zwei Ersatzmitglieder zu 

alt 

cher Dienststellenausschüsse zu den einzelnen Dienststellen, soweit diese 
Reisen für die Erfüllung ihrer· Personalvertretungsaufgaben unbedingt 
erforderlich sind und vom Dienststellenausschuß beschlossen wurden; 

§ 30. (1) In Dienststellen, in denen gemäß § 8 Abs. 1 kein"e Dienststellenaus
schüsse gewählt werden, sind, sofern in der Dienststelle mindestens fünf Bundes
bedienstete beschäftigt sind, Vertrauenspersonen zu wählen. In Dienststellen mit 
fünf bis neun Bundesbediensteten ist eine Vertrauensperson, in Dienststellen mit 
10 bis 19 Bundesbediensteten sind zwei Vertrauenspersonen zu wählen. Für jede 
Vertrauensperson ist gleichzeitig ein Ersatzmann zu wählen. § 8 Abs. 3 gilt sinn
gemäß. 

§ 31. (2) Hinsichtlich des Ruhens und der Beendigung der Tätigkeit der Ver
trauenspersonen finden die Bestimmungen des § 21, des § 23 und des § 24 sinn
gemäße Anwendung; die Tätigkeit der Vertrauenspersonen endigt außer in den 
vorstehend angeführten Fällen auch dann, wenn die Vertrauenspersonen 
zurücktreten und kein Ersatzmann mehr vorhanden ist. In letzterem Falle ist wie 
im § 24 zweiter Satz vorgesehen vorzugehen. 

§ 33. Die erstmalige Wahl der Personalvertretung nach den Vorschriften die
ses Bundesgesetzes ist innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Bundesge
setzes auszuschreiben. 

§ 39. (2) Die Kommission hat aus drei Richtern, einem Bundesbediensteten als 
Vertreter des Dienstgebers und einem Bundesbediensteten als Vertreter der 
Dienstnehmer zu bestehen. Der Vorsitzende, dessen Stellvertreter und die weite
ren Mitglieder der Kommission sind vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der 
Bundesregierung mit Wirkung vom 1. Jänner eines Kalenderj ahres für die Dauer 
von fünf Jahren zu bestellen. Für jedes Mitglied sind zwei Ersatzmänner zu 

N 
o 

-N 
U"1 

0-
(1) ... 
t:;I::I 
~. 
f;) 

C1Q 
(1) 

i:l 

125 der B
eilagen X

V
II. G

P - R
egierungsvorlage (gescanntes O

riginal)
20 von 21

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



neu 

bestellen, die in der Reihenfolge, in der sie bestellt werden, das Mitglied im Ver
hinderungsfalle vertreten. Auf die Ersatzmitglieder . finden die für die Kommis
sionsmitglieder geltenden Bestimmungen sinngemäß Anwendung. Der V orsit
zende und dessen Stellvertreter müssen Richter sein. Eine neuerliche Bestellung 
ist zulässig. 

(3) (Verfassungsbestimmung) Ein Mitglied und zwei Ersatzmitglieder sind auf 
Vorschlag des Präsidenten des Nationalrates mit Wirkung vom 1. Jänner eines 
Kalenderjahres für die Dauer von fünf Jahren zu bestellen .. 

Art. I Z 42: 

§ 42. Die Vorschriften der Abschnitte I und IV und des § 36 finden für Dienst
stellen, an denen Lehrer für öffentliche Pflichtschulen und für land- und forst
wirtschaftliche Berufs- und Fachschulen (§ 1 des Landeslehrer-Dienstrechtsge
setzes 1984, BGBI. Nr. 302, § 1 des Land- und forstwirtschaftlichen Landesleh
rer-Dienstrechtsgesetzes 1985, BGBI. Nr. 296, § 1 des Landesvertragslehrerge
setzes 1966, BGBI. Nr. 172, und § 1 des Land- und forstwirtschaftlichen Landes
vertragslehrergesetzes, BGBI. Nr. 244/1969) beschäftigt sind, mit der Abwei
chung sinngemäß Anwendung, daß 

a) ... 

" 

alt 

bestellen, die in der Reihenfolge, in der sie bestellt werden, das Mitglied im Ver
hinderungsfalle vertreten. Auf die Ersatzmänner finden die für die Kommis
sionsmitglieder geltenden Bestimmungen sinngemäß Anwendung. Der Vorsit
zende und dessen Stellvertreter müssen Richter sein. Eine neuerliche Bestellung 
ist zulässig. 

(3) (Verfassungsbestimmung) Ein Mitglied und zwei Ersatzmänner sind auf 
Vorschlag des Präsidenten des Nationalrates mit Wirkung vom 1. Jänner eines 
Kalenderjahres für die Dauer von fünf Jahren zu bestellen. 

§ 42. Die Vorschriften der Abschnitte I und IV und des § 36 finden für Dienst
stellen, an denen Lehrer für öffentliche Pflichtschulen und für land- und forst
wirtschaftliche Berufs- und Fachschulen (§ 1 des Landeslehrer-Dienstgesetzes, 
BGBI. Nr.245/1962, § 1 des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer
Dienstgesetzes, BGBI. Nr. 176/1966, § 1 des Landesvertragslehrergesetzes 1966, 
BGBI. Nr. 172, und § 1 des Land- und forstwirtschaftlichen Landesvertragsleh
rergesetzes, BGBI. Nr. 244/1969) beschäftigt sind, mit der Abweichung sinnge
mäß Anwendung, daß 

a) ... 
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